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1 	 T 435/88 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die ani 14'. Mai 1982 eingereichte europäische 
Patentanmeldung 82 104 215.7 wurde mit Wirkung vorn 
28. August 1985 auf der Grundlage von 8 Patentanspruchen 
das europàische Patent 70 366 erteilt. 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die BeschwerdefUhrerin 
(Einsprechende II) einen zulassigen Einspruch em. Eine 
Einsprechende (I) hat keine Beschwerde gegen den Beschlul3 

der Einspruchsabteilung erhoben. 

Von den wàhrend des Einspruchsverfahrens angezogenen 
Dokuinenten für die Beurteilung der Patentfähigkeit des 
angegriffenen Patents bilden die nachstehend zitierten 
Dokumente die Basis für die Argumentation der 
Beschwerdeführerin: 

Songster, C.L. et al., American Cancer Society, 1099 

ff, 1980 
Gutachten D.J. Frominer vorn 13. August 1987 
Partanen et al. "Specific lininunoassay for the 
Detection of Occult Human Hemoglobin in Feces" 

(nachveröffentl icht) 

III. 	Mit der Entscheidung voni 14. Juli 1988 wies die 
Einspruchsabteilung die Einsprüche zurück und hielt das 

Patent unverãndert aufrecht. 

Die Einspruchsabteilung anerkannte das Vorliegen der 
wesentlichen Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit 
(Art. 54 EPU) sowie der erfinderischen Tãtigkeit (Art. 56 
EPU) aus mm wesentlichen folgenden Gründen: 
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2 	 T 435/88 

Aus keinerEntgegenhaltung sei ein Verfahren zum Nachweis 
von okkultem Humanbiut in Humanstuhiproben bekannt oder 
ableitbar, bei- dem zwei verschiedene Nachweismethoden, 
nämlich ein herkömmlicher Peroxidase-Test und em 
immunologisches Nachweisverfahren an derselben, also nur 
an einer Stuhiprobe vorgenoininen wurden. Das Verfahren des 
Hauptanspruchs sei somit neu. 

Ausgehend von der Entgegenhaltung (5) sei auch eine 
erfinderische Tàtigkeit hinsichtlich des beanspruchten 
Verfahrens anzuerkennen, da zwar in der Entgegenhaltung 
(5) der genannte Peroxidase- und der immunologische Test 
beschrieben seien und soinit diese Entgegenhaltung als 
nächstliegender Stand der Technik zu betrachten seien; die 
beiden Tests werden jedoch zu Vergleichszwecken neben-
einander angewendet und die Frage, ob es für den Fachmann 
nun naheliegend sei, die beiden Tests nacheinander mit nur 
einer Stuhiprobe durchzuführen, wurde in der Entscheidung 
aufgrund eines von der Patentinhaberin geltend gemachten 
Vorurteils verneint. Mit der nach dem Hauptanspruch des 
angegriffenen Patents vorgeschlagenen Methode werde somit 
ein echtes, technisches Vorurteil überwunden. 

Die Einspruchsabteilung hat sich damit der Auffassung der 
Patentinhaberin angeschlossen und soinit das von der 
Einsprechenden (I) vorgetrage Argument, daB bei dem 
Peroxidase-Test das nachzuweisende Hämoglobin als 
Katalysator wirke und es in Fachkreisen bekannt sei, daB 
Katalysatoren besonders resistent gegen die durch sie zu 
katalysierenden Substrate seien, als weniger relevant 
erachtet. 

IV. 	Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 
Einsprechende (II) (Beschwerdeführerin) am 
06. September 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

13 
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3 	 T 435/88 

vorgeschriebenen GebUhr Beschwérde erhoben und diese 
Beschwerde am 17. november 1988 begründet. 

Die Beschwerdeführerin führt aus, dais aus dem Dokument 
(5) bereits ein Verfahren zum Nachweis von okkultem 
Humanblut in Huinanstuhiproben nach der Peroxidase-Methode, 
bei dein anschlie8end an die Durchfuhrung dieser Methode in 
der Stuhiprobe Humanhàmoglobin immunologisch nachgewiesen 
wird, d. h. also eine Koinbination der Peroxidase-Methode 
mit einer iininunologischen Methode bekannt gewesen sei. 
Das Dokuinent (5) sei so zu verstehen, da3 dieselbe 
Stuhiprobe sowohi nach der Peroxidase-Methode als auch, 
und zwar anschiieBend an die Durchführung dieser Methode, 
iinmunplogisch untersucht worden, sei. Dainit sei der 
Gegenstand des geltenden Hauptanspruchs bereits 
neuheitsschädlich durch dieses Dokument vorweggenommen. . 

In jedem Fa11 beinhalte jedoch der Gegenstand des 
angegriffenen Patents keine erfinderische Leistung, da das 
in der Patentschrift bei der Würdigung des Standes der 
Technik erwähnte Vorurteil kein überwindbares Vorurteil, 
sondern vielinehr eine unüberwindbare Tatsache sei und 
daher die erfinderische Tätigkeit so nicht begründet 
werden könne. Tatsächlich wUrde durch die Peroxidase-
Methode das Hàmoglobin so verändert, daB eine 
anschlieBende, spezifische, immunologische Nachweismethode 
nicht niehr durchführbar sei. Diese Tatsache - nicht das 
Vorurteil - würde belegt durch die gutachtlich vorgelegte 
Literaturstelle Partanen et al. (Dokument 7) und die 
eidesstattliche Erklàrung von Frominer (Dokument 6). 
Auf dieser Feststellung basierend steilt die Beschwerde-
führerin sodann fest, daB der Gegenstand des Patents nicht 
un Sinne des Artikel 83 EPU nacharbeitbar of fenbart sei. 
Wesentlich mi geltenden Hauptanspruch sei das Wort 
"anschlie3end", dem die Schlüsselbedeutung zukäme in der 
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4 	 T 435/88 

Durchführbarkeit der Erfindung irn Sinne der Uberwindung 
nicht eines Vorurteils, sondern einer technischen 
Tatsache. Dies bedeute, daB entweder die erfinderische 
Leistung in einern Uxnstand liegt, der nicht in der 
Patentschrift of fenbart wurde oder eben keine 
erfinderische Leistung vorliegt. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) halt diesen 
Ausführungen entgegen, daB die Neuheit des Gegenstands des 
angegriffenen Patents gegenüber dern Dokurnent (5) fraglos 
durch den Uinstand gegeben sei, dal3 in Dokuinent (5) die 
beiden fraglichen Nachweisrnethoden rniteinander verglichen 
werden und sornit nebeneinander und nicht nacheinander 
angewendet würden. Selbst bei einer rnäglichen zeitlichen 
Anwendung nacheinander erfolge diese Anwendung nicht an 
ein und derselben Stuhiprobe. 

Hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tàtigkeit betont 
die Beschwerdegegnerin wiederholt, daB durch das 
aufeinanderfolgende Durchführen der beiden fraglichen 
Blutnachweistests an ein und derselben Stuhiprobe 
tatsàchlich ein zurn Zeitpunkt der Prioritätsanineldung des 
angegriffenen Patents bestehendes Vorurteil in 
überraschender Weise überwunden wurde. Die von der 
Beschwerdeführerin vorgelegten Versuche, die belegen 
sollen, daB es sich bei dern fraglichen Urnstand nicht urn 
ein Vorurteil sondern urn Tatsachen handle, zeigten doch, 
daB die Zeitspanne zwischen dern Peroxidase-Test und dern 
irnxnunologischen Test ohne weiteres bis zu vier Tage 
betragen kónne, ohne daB daraus Fehibefunde resultierten; 
dies stünde irn Gegensatz zu dein, was zu erwarten gewesen 
ware. 

Hinsichtlich des Begriffs "anschlieBend", der entsprechend 
dern Vortrag der Beschwerdeführerin wesentlich für die 
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5 	T 435/88 

Durchführbarkeit der Erfindungr  im Sinne des Art. 83 EPU 

sei, fUhrt die Beschwerdegegnerin aus, daB dieses Wort 

keiner weiteren Interpretation in den ursprünglich 

eingereichten Anmeldungsunterlagen bedürfe, da es in sich 

verständlich sei. Sie tritt der Interpretation der 

Beschwerdeführerin, daB unter "anschliel3end an" im 

normalen Sprachgebrauch "zu irgendeinem beliebigen 

Zeitpunkt danach" zu verstehen sei, entschieden entgegen. 

In der rrtündlichen Verhandlung am 05. Dezernber 1989 

betonten beide Parteien noch einmal ausführlich ihre 

jeweiligen Standpunkte, wobei die Beschwerdegegnerin als 

neues zusàtzliches Argument noch ausführte, daB das 

Zerstören des Härnoglobins durch die Peroxidase-Methode 

nicht wingend den Verlust jeglicher inununologischen 

Nachweisxnöglichkeit nach sich ziehe, da selbst un Falie 
einer gewissen Denaturierung •des Hämoglobins bestimrnte 

Epitope, also Erkennungsstellen für im irnmunologischen 

Nachweis verwendete Antikörper ganz oder teilweise 

erhalten blieben, so daB der Zweck der iinmunologischen 

Methode, nämlich die Herkunft des Hämoglobins zu 

bestinunen, nach wie vor erreicht werden könne. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung aufzuheben und das angegriffene Patent 

zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

zurückzuweisen. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikel 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 
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Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft ein Verfahren 
zuin Nachweis von okkultent Humanbiut in Humanstuhiproben 
nach der Peroxidase-Methode, wobei Humanhäinoglobin, 
Humanalbuinin oder ein Huinanglobulin inununologisch 
nachgewiesen wird. 

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Patentfàhigkeit un 
Hinblick auf Neuheit und Erfindungshóhe und damit nàchst-
liegender Stand der Technik ist das Dokuinent (5), in dein 
bereits sowohi die Peroxidase-Methode als auch eine 
immunologische Methode zuin Nachweis von okkultein Blut un 
Stuhi beschrieben sind. Die in der genannten Druckschrift 
geschilderte Probleinstellung liegt so, daB die frühe 
Entdeckung und Diagnose von Krebs un Kolon und rektalen 
Bereich als ein immens wichtiges Mittel für gute 
Heilungschancen dieser Krebsart angesehen werden. Die 
tradjtjonellen chemischert Tests, zu denen die Peroxidase-
Methode gehört, bedeuten durch alizuoft auftretende 
falschpositive Ergebnisse einen nicht unerheblichen 
Mehraufwand. Sie entstehen durch Nahrungsrnittel, die der 
Patient vor der Durchführung des Test zu sich genoxninen 
hatte und die Blutbestandteile, und soinit Hamoglobin oder 
andere auf den Peroxidase-Test reagierende Bestandteile 
enthielten. In déni genannten Dokument wird vorgeschlagen, 
zusàtzlich einen die spezifische Herkunft des Häinoglobins 
kiarstellenden Test durchzuführen, wodurch uinstàndliche 
Verfahrens-und Diätmal3nahinen unnötig würden. Die 
Literaturstelle befaBt sich soinit mit der Entwicklung 
eines inununchemnischen Hàmnoglobintests, der durch 
Verwendung entsprechender Antikörper eine artspezifische 
Zuordnung des nachgewiesenen Hàmnoglobins erlaubt. Zu 
Vergleichszwecken wird dabei der imnniunologische, 
spezifische Test neben dein herkänunlichen Peroxidase-Test 
durchgeführt. Dazu wurde aus einemn Teilbereich eines 
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7 	 T 435/88 

Stuhis je eine Probe auf je eih Testpapier aufgebracht. 
Die herkórnmliche Peroxidase-Methode und die neu 
entwickelte immunologische Methode werden sodann 
nebeneinander durchgeführt und rniteinander verglichen. In 
diesern Vergleich erweist sich der spezifische 
immunologische Test als zuverlãssiger, indern alle 
Vergleichstests einen hôheren Prozentsatz an Darrnblutungen 
ermittelten als die herkörninliche Peroxidase-Methode. Die 
inununochernische Methode erhöht die Ernpfindlichkeit urn etwa 
das zehnfache gegenuber der herkäinmlichen Methode und ist 
insbesondere absolut spezifisch. un ubrigen ist eine 
quantitative Bestimmung über die Auswertung des 
Präzipitats rnöglich. Die Uberlegenheit der irninuno-
cheinischen Methode gegenüber dern Peroxidase-Test liegt 
sornit sowohi un quantitiven wie auch im qualitativen 
Bereich. Ein weiterer Vorteil liegt geinäl3 Dokument (5) im 
übrigen darin, daB, verglichen mit dein Peroxidase-
Verfahren, das innerhaib von 48 Stunden nach Auftrag der 
Stuhiprobe durchgefuhrt werden solite, die iirnnunochexnische 
Methode bis zu 30 Tagen nach der Stuhlentnahxne durch-
führbar bleibt (siehe Seite 1101, rechte Spalte, 

Absatz 3). 

Nachteilig an der in Dokurnent (5) irn Sinne eines 
Vergleichsversuchs geschilderten Verfahrensweise ist, 
daB die Vergleichstests nicht an ein und derselben 
Stuhiprobe durchgeführt werden, was zu Unsicherheiten 
insofern führt, als die Blutverteilung irn Stuhi lokal sehr 

verschieden sein kann. 

4. 	Gegenüber dent Dokuinent (5) besteht die Aufgabe für die 
vorliegende Erfindung darin, ein Verfahren zurn Nachweis 
von okkulteni Huinanbiut in Huntanstuhiproben zu entwickeln, 

das schnell, zuverlässig und spezifisch ist. 
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8 	 T 435/88 

Gemà8 dent Anspruch 1 des Streitpatents wird diese Aufgabe 
dadurch gelöst, daB anschlieBerid an die Durchführung der 
Peroxidase-Methode in derselben Stuhiprobe 
Humanhämoglobin, Huinanalbumin oder Huinanglobulin 
immunologisch nachgewiesen wird. Die beiden in der 
Beschreibung des Streitpatents enthaltenen Beispiele 
beschreiben das Verfahren genauer und aus den 
entsprechenden Tabellen I und II ist kiar erkennbar, daB 
das beanspruchte Verfahren sowohi in seiner Exnpfindlich-
keit aligemein als auch in seiner Spezifität hinsichtlich 
des Hämoglobins funktioniert. Die in der Tabelle I 
dargelegten Werte zeigen überzeugend, daB mit der 
beanspruchten Nachweisinethode bereits eine geringere Menge 
an Humanbiut mm Stuhi nachweisbar ist, als mit der 
Peroxidase-Methode alleine. In Kombination mit den in 
Tabelle II gezeigten Werten, die eine Unterscheidung des 
Bluts entsprechend seiner Herkunft darlegen, wird 
of fenbar, daB die gestelite Aufgabe durch das beanspruchte 
Verfahren gelöst wird. 

5. 	Offenbarungserfordernis (Artikel 83 EPtJ) 

Die Beschwerdeführerin hat wiederholt geltend gemacht, daB 
das Streitpatent nicht of fenbare, wie die Erfindung mit 
Erfoig durchgefuhrt werden könne. Ein Hauptargument 
besteht darin, daB zum Prioritätszeitpunkt des Streit- 
patents zwar in der Tat der Fachwelt ein Hindernis 
entgegengestanden habe, dieses Hindernis jedoch nicht in 
einem Irrtuni bestanden habe, der erkannt worden ware, so 
daB eine erfinderische Leistung darin zu sehen gewesen 
ware, diesen Irrtuin erkannt und überwunden zu haben, 
sondern daB das Hindernis in einer Tatsache liege; das 
Uberwinden dieses tatsächlichen Hindernisses sei 
inóglicherweise durchaus erfinderisch, müsse jedoch durch 
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9 	 T 435/88 

t. 

die technischen MaJnahnten, die:durchgeführt werden müBten, 
uin erfoigreich zu sein, of fenbart sein. 

GeinäB Artikel 83 EPU ist die Erfindung in der europäischen 
Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu of fenbaren, 
daB ein Fachmann sie ausführen kann. Dies bedeutet, daB 

unter Heranziehen der Beschreibung, der Beispiele und 
gegebenenfalls der Zeichnungen, dein Fachmann die 
technischen Mittel an die Hand gegeben werden, mit denen 
er die Erfindung im Rahmen des Patentanspruchs ausführen 
kann. Das Streitpatent enthält zwei Beispiele, in denen 
ausführlich beschrieben wird, wie die beiden Tests 
nacheinander an derselben Stelle des Testbriefchens und 

damit an ein und derseiben Stuhiprobe durchzuführen 
sind. Es werden sodann in den Tabellen I bzw. II konkrete 
Daten angegeben, aus denen positive Ergebnisse aus der 
jeweils nacheinander durchgeführten Peroxidase- und 
iininunologischen Methode abzulesen sind. Die Beschwerde-
führerin hat die Richtigkeit dieser beiden Beispiele nicht 
bezweifelt und insbesondere keine Vergleichsversuche 
vorgelegt, wonach das Durchführen des Verfahrens exakt 

gexnäl3 den beiden Beispielen mit den in den Tabellen I und 
II genannten Ergebnissen nicht reproduzierbar gewesen 

ware. 

Die von der Beschwerdeführerin als Schwachstelle besonders 
hervorgehobene Durchführung des immunologischen Tests 
"anschlie8end" an den Peroxidase-Test ist für die Kammer 
hinsichtlich des Erfordernisses des Artikels 83 EPU 
insoweit nicht relevant, als für die Nacharbeitbarkeit 
auch das Können des Durchschnittsfachinanns zu 
berücksichtigen ist. Wenn es richtig 1st, was die 
Beschwerdeführerin vortràgt und mit der Vorlage der 
Dokumente (6) und (7) weiter belegt, daB es dem Fachmann 
bekannt war, daB durch das Anwenden der Peroxidase-Methode 
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eine zeitabhängige Denaturierung des Hämoglobins 
stattfindet, die korreliert sein inag mit einem ebenfalls 
zeitabhàngigen Nachiassen der iinmunologischen Aktivitãt, 
dann wird der Fachinann das Wort ItanschlieBend so 
interpretieren, daB der Zeitraum zwischen den beiden Tests 
nicht unnôtig lang zu sein hat. Auch sieht die Kammer es 
im Rahmen eines zuinutbaren Aufwands als möglich an, 
diesen Zeitraum durch einfache Versuche sinnvoll 
einzugrenzen. 

Es sei hier weiterhin noch bemerkt, daB die ixnmunologische 
Methode, wenn sie anschlie8end an die Peroxidase-Methode 
durchgefuhrt wird, schwieriger durchführbar sein mag. un 
Rahmen der oben definierten Aufgabe ist dies jedoch nicht 
relevant, so lange glaubhaft ist, daB sie uberhaupt 
funktioniert. 

Die Beanstandung der Beschwerdeführerin auf der Basis des 
Artikels 83 EPU sind soinit nach Auffassung der Kaminer 
nicht gerechtfertigt. 

6. 	Neuheit (Artikel 54 EPU) 

In der Beschwerdebegrundung und in der inündlichen 
Verhandlung hat die Beschwerdeführerin die Neuheit des 
Anspruchs 1 bestritten. Das in Dokument (5) beschriebene 
Verfahren fiele unter den Wortlaut des Anspruchs 1, da 
dort entsprechend dem Wortlaut des Anspruchs 1 
anschlie8end an die Durchführung der Peroxidase-Methode 
das menschliche Hämoglobin inununologisch nachgewiesen 
würde. Weiterhin sei wesentlich für diese Beurteilung der 
neuheitsschàdlichen Vorwegname durch die in Dokument (5) 
beschriebene Methode die Wortwahl "in derselben 
Stuhlprobe". Dieser Ausdruck wird von der Beschwerde-
führerin so interpretiert, daB es derselbe Teil einer 

Al 
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bestiimnten Stuhiprobe sein kann, wie in Dokument (5) 
beschrieben. Die Kanuner kann sich dieser Auffassung nicht 
anschliel3en. ,D.as Wort tiderselbenht  im Anspruch 1 ist geiva8 
"DUDEN, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der 
Fremdwörter, 18. Auflage, Band 1" als"ein und derselben" 
zu verstehen. Diese Bedeutung des Wortes ttderse1ben  im 

Anspruch 1 wird aber auch durch die Beschreibung ganz 
kiar. Die Beispiele 1 und 2 lassen keinen Zweifel daran, 
daB auf eine bestimmte einzige Stelle eines Testbriefchens 
eine Stuhiprobe aufgetragen wird, diese der Peroxidase-
Methode unterzogen wird und anschlieBend für den 
nachfolgenden enzym-iinmunologischen Nachweis eben diese 
Stuhlprobe entsprechend behandelt wird. Dieses Verfahren 
unterscheidet sich daher von dem in Dokuinent (5) 
dargelegten Verfahren und ist somit neu. 

	

7. 	Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU) 

Es bleibt die Frage zu beantworten, ob unter Berück-
sichtigung der gesteliten Aufgabe dein beanspruchten 
Verfahren eine erfinderische Leistung zuerkannt werden 

kann. 

	

7.1 	Ausgehend von Dokuinent (5) ist zu entscheiden, ob der 
Fachinann, in dein Bestreben, eine Nachweisinethode für 
huinanes Blut im Stuhl wesentlich zu verbessern, aufgrund 
der beschriebenen Vergleichsversuche in diesem Dokument 
eine Weiterentwicklung in die Richtung der sukzessiven 
Anwendung beider Methoden an ein und derselben Stuhi- 
probe ins Auge gefa8t hätte. Für diese Beurteilung 
erscheint es wesentlich, die Vergleichsversuche aus 
Dokuinent (5) im richtigen Licht zu sehen. Ware 
entsprechend der Argumentation der Beschwerdeführerifl das 
Aneinanderreihen der beiden in Dokuinent (5) beschriebenen 
Tests an derselben Stuhlprobe so trivial gewesen, fragt es 
sich, warum die Autoren des Dokurnents (5) es nicht getan 
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haben. Generell ist davon auszugehen, daB jeder Wissen-
schaftier un Falle von Vergleichsversuchen, die zu 
verg1eichendn Test so ähnlich wie möglich gestaltet. 
Für den vorliegenden Fall hätte das fraglos bedeutet, die 
beiden Test an ein und derselben Stuhiprobe durchzuführen. 
Dennoch fanden die Vergleichsversuche mit zwei 
verschiedenen Stuhiproben statt. Im Dokument (5) selbst 
findet sich für diese Verhaltensweise keine Erklárung. Die 
Kamnmer geht jedoch davon aus, daB der Grund dafür darin 
liegt, daB den Autoren von Dokumnent (5) bekannt 
war, daB die Peroxidase-Methode eine gewisse Denaturierung 
des Hàmoglobinmolekuls nach sich zieht, so daB sie nicht 
sicher waren, ob es für einen iininunologischen Nachweis 
noch tauglich sein könnte. Die von der Beschwerdeführerin 
vorgelegten Dokumnent (6) und (7) bestätigen, daB nach 
Anwendung der Peroxidase-Methode auf eine Stuhiprobe durch 
die bei dieser Methode zu verwendende H 2 02 -Zugabe 
ein zeitabhàngiger Abfall der imntunologischen Aktivität 
des Humnanhämoglobins bewirkt wird. Wenngleich die 
Dokumente (6) und (7) nachveröffentlicht bzw. erst im 
Jahre 1987 abgegeben wurden, geht die Kammer davon aus, 
daB dieser Umstand bereits zumn Zeitpunkt des Anmneldetags 
der Prioritätsanrneldung bekarint war, denn zum Nachweis 
dieses Uinstandes wurden die Dokumnente ja von der 
Beschwerdeführerin vorgelegt. Die Kammner geht daher davon 
aus, daB aus diesem Grund die Autoren des Dokuments (5) 
die Versuche deshaib nicht, wie man es idealerweise 
fordern solite, an ein und derselben Stuhlprobe 
durchgefuhrt haben, sondern an Stuhiproben, die zwar wohi 
demu gleichen Bereich entnomnmen wurden, jedoch nicht 
identisch miteinander waren. Der Regel, die einzelnen 
Parameter von Vergleichsversuchen (natürlich mit Ausnahnte 
des zu überprüfenden Nerkmnals), so "vergleichbar" wie 
mnöglich zu wählen, entsprechen die Versuche mi Dokument 

(5) jedenfalls nicht. 

•1 
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7.2 	Es fàllt weiterhin auf, daB etwa zum Zeitpunkt der 
Anmeldung des vorliegenden Streitpatents von der 
Einsprechenden (I), der Firma Rähm GmbH, in den 
Vereinigten Staaten (tJS-A-4 388 271), un Einspruchs-
verfahren als Dokument (2) gefUhrt, und von einer 
Finnischen Firma (EP-A-32 782) Patentanineldungen 
eingereicht wurden, die ausschlieBlich den immunologischen 
Nachweis zum Gegenstand hatten. Dabei ist besonders 
beinerkenswert, daB die Erfinder der genannten Europäischen 
Patentanineldung die Autoren des gutachtlich vorgelegten 
Dokuinents (7) sind. Diese Druckschrift wurde erst nach 
1984 und somit viele Jahre nach dem Prioritàtsdatum des 
Streitpatents und dem Prioritätsdatum der europäischen 
Patentanmeldung der genannten Autoren veröffentlicht. Die 
nachgereichte Veräffentlichung von Partanen et al. 
(Dokument (7)) beschreibt das gleiche koinbinierte 
Nachweisverfahren wie das Streitpatent. Lediglich als 
Nebenaspekt wird die Denaturierung des Hämoglobins in 
Abhangigkeit von der Zeit diskutiert. Erst nach 1984 haben 

Herr Partanen und seine Kollegen erkannt, daB es wider 
Erwarten möglich ist, sowohi den Peroxidase-Test als auch 
anschlie8end einen iinrnunologischen Test an ein und 
derselben Stuhiprobe durchzuführen. Ware dieser Gedanke so 
naheliegend gewesen, wie es die Beschwerdeführerin 
darsteilt, müBte man annehnien, daB ihn die genannten 
Autoren zurn Zeitpunkt ihrer Anineldung auch gehabt hätten, 
da sie sicherlich als Fachleute anzusehen sind. 

	

7.3 	Alle weiteren, un Verfahren befindlichen Druckschriften 
liegen insoweit weiter ab als das Dokuinent (5), als sie 
entweder nur den Peroxidase-Nachweis oder nur verschiedene 
Möglichkeiten der spezifischen iininunologischen Bestimniung 
von Hàmoglobin beschreiben. Auch in Koinbination mit dem 
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Dokuinent (5) ergeben sich hinsichtlich der Beurteilung der 
erfinderjschen Tàtigkeit keine neuen Aspekte. 

7.4 	Die Kairuner wertet die oben dargelegten Uinstãnde soinit als 
ein Indiz dafür, daB es zum Zeitpunkt der Prioritãts-
annieldung des Streitpatents für die Fachwelt nicht auf der 
Hand gelegen hat, die oben forinulierte Aufgabe dadurch zu 
lösen, daB die beiden bekannten Nachweisverfahren an em 
und derselben Stuhiprobe durchgeführt werden. 

7.5 	Da dein Dokuinent (5) sowie dent weiteren Stand der Technik 
kein Hinweis darauf zu entnehnien war, die beiden bekannten 
Nachweisinethoden nach okkulteni Hurnanbiut un Stuhi auf die 
beanspruchte Weise zu konibinieren, beruht das Verfahren 
auf einer erfinderischen Tätigkeit. 

8. 	Die auf den patentfähigen Anspruch 1 zurückbezogenen 
Ansprüche 2 bis 8 betreffen bevorzugte Ausfuhrungs- 
forinen einzelner Merkinale des Anspruchs 1 und werden durch 
dessen Patent fàhigkeit mitgetragen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorzitzende: 

M. Beer 	 P. Lançon 
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